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-sie zur unmittelbaren Aufsicht über das Institut aus ihrer Mitte einen engern
Aasschuss (Direktion) von drei bis fünf Mitgliedern. Die Kompetenzen der
Kommission und der Direktion werden durch ein von der Kommission
aufzustellendes Regulativ geordnet.

§ 8. Die Jahresrechnung bedarf der Ratifikation. der Oberaufsichtsbehörde.

§ 9. Die Rechte und Pflichten der Beitragenden knüpfen sich an die

Dauer der Beiträge. Insbesondere begründet der Rücktritt keinen Anspruch auf
Rückzahlung geleisteter Beiträge oder auf Aushingabe von Inventargegenständen
der Schulausstellung.

§ 10. Wird^die Fortdauer der Stiftung unmöglich,^ so fällt deren

Vermögen im Sinne des § 57 des Privatrechtlichen Gesetzbuches dem Kanton
Zürich zu.

Vorbehalten bleibt der Besitzstand des Pestalozzistübchens, der für den Fall
der Auflösung der Schulausstellung laut notarieller Urkunde vom 10. Dezember
1879 der Stadt Zürich zugewendet ist.

§ 11. Die Bestimmungen dieser Statuten können nur mit Genehmigung
der Oberaufsichtsbehörde revidirt werden. Die Verwaltungskommission hat über
alle Revisionsvorschläge, die entweder von ihr selbst oder durch Beschluss des

Ausstellungsvereins oder einer subventionirenden Behörde, resp. Korporation
ausgehen, der Oberaufsichtsbehörde ein motivirtes Gutachten einzureichen.

Zürich, im Oktober 1882.
Namens der Kommission für diejßchweizerische permanente

Schulausstellung in Zürich,
Der Präsident: 0. Hunziker.
Der Aktuar: E. Bolleter.

Vorliegenden Statuten wurde vom Regierungsrathe des Kantons Zürich in
der Sitzung vom 25. November 1882 die Genehmigung ertheilt.

Statuten des Vereins für die Schweizerische permanente Schulausstellung in Zürich.

1. Zweck des Vereins ist Förderung der Schweizerischen permanenten
Schulaussteilung in Zürich.

2. Mitglied des Vereins ist Jeder, der einen Jahresbeitrag von mindestens
zwei Franken leistet. Beiträge von fünfzig Franken und mehr berechtigen
zur Mitgliedschaft auf drei Jahre ; falls der Geber es wünscht, werden solche

grössere Beiträge auf den Namen der Schulausstellung kapitalisirt. Wer
auf Jahresschluss nicht seinen Austritt aus dem Verein erklärt, wird auch
für das folgende Jahr als Mitglied betrachtet.

3. Der Verein versammelt sich auf Einladung der Schulausstellungs-Kommission
regelmässigerweise jährlich einmal zur Besprechung von Wünschen und

Anregungen, sowie zur Vornahme der Wahlen für die durch die Statuten
festgestellte Vertretung in die Schulausstellungs-Kommission.
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